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EUROPÄISCHE KOMMISSION
GENERALDIREKTION ENERGIE UND VERKEHR

DIREKTION H – Nukleare Sicherheit und Sicherheitsüberwachung
TREN.H.4 – Strahlenschutz

Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse der Inspektion gemä�
Artikel 35 des Euratom-Vertrages

Republik Österreich

Anlagen: Einrichtungen zur Überwachung und Bilanzierung der Emissionen
und Immissionen während des bestimmungsgemäßen Betriebes des
Österreichischen Forschungszentrums Seibersdorf GmbH (ÖFZS), des
Allgemeinen Krankenhauses Wien (AKH) sowie zur großräumigen
Überwachung der Umweltradioaktivität.

Orte: Seibersdorf, Wien, Zwerndorf.
Republik Österreich

Datum: 25. bis 29. Juni 2001

Inspektoren: Dr. L. Hornung-Lauxmann (Leiterin)
G. Hunter
V. Tanner
S. Van der Stricht

Referenz: AT-01/1

1 EINLEITUNG

Gemäß Artikel 35 des Euratom-Vertrages hat die Europäische Kommission das Recht, die
Arbeitsweise und Wirksamkeit der Einrichtungen zur Überwachung der Radioaktivität in der
Umwelt und zur Überwachung der Einhaltung der Grundnormen nachzuprüfen.

Der Schwerpunkt der Inspektionen von Seiten der Kommission liegt in der stichprobenartigen
Kontrolle der Einrichtungen zur Kontrolle der Emissionen nuklearer Anlagen und deren
Umgebungsüberwachung sowie des staatlichen Überwachungssystems und der
Qualitätssicherungsmaßnahmen.

Ein Inspektionsteam der Europäischen Kommission hat auf dieser Rechtsgrundlage vom 25.-
29.6.2001 eine Inspektion im Bereich Seibersdorf und Wien durchgeführt.

Die Inspektion umfasste die kerntechnischen Anlagen des Österreichischen
Forschungszentrums Seibersdorf (ÖFZS) und die nuklearmedizinischen Anlagen des
Allgemeinen Krankenhauses Wien (AKH). Darüber hinaus wurden auch die
betreiberunabhängigen Laboratorien zur Überwachung der Umweltradioaktivität der
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Umgebung erfasst: das Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft (BFL) für das
ÖFZS und das ÖFZS für das AKH. Das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft (BMLFUW) als Bewilligungsbehörde und als Betreiber des
Messnetzes des Strahlenfrühwarnsystems (SFWS) wurde ebenfalls besichtigt. Das
Inspektionsteam, das im ÖFZS tätig war, entschied zudem vor Ort, über den geplanten
Inspektionsumfang hinaus auch die Jod-Laboratorien des Bereichs Radiopharmaka des ÖFZS
in die Inspektion einzubeziehen.

Die Republik Österreich wurde während der Inspektion durch das BMLFUW, das BFL und
das Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen (BMSG) vertreten.

Die im Rahmen der Inspektion vom BMLFUW bzw. BMSG übergebenen Dokumente und
weitere während der Verifikation ausgehändigte Unterlagen bzw. Informationen erwiesen sich
als nützlich.

Die wesentlichen Ergebnisse der Inspektion und die sich daraus ergebenden Empfehlungen
des Inspektionsteams an die verantwortlichen Behörden sind im Folgenden zusammengefasst.

2 WESENTLICHE ERGEBNISSE

Die Ergebnisse der Überprüfungen vor Ort und die Auswertung der zur Verfügung gestellten
Unterlagen geben Anlass zu den folgenden wesentlichen Bemerkungen und Feststellungen:

2.1 Betreiber des ÖFZS

Bezüglich der Maßnahmen zur Überwachung der mit der Fortluft und den Abwässern aus den
kerntechnischen Anlagen des ÖFZS abgeleiteten radioaktiven Stoffe sowie bezüglich der
Maßnahmen zur Überwachung der Umgebung:

� Um eine vollständige Bilanzierung der gesamten Jodaktivität der luftgetragenen
Ableitungen aus dem ASTRA Reaktor durchführen zu können, empfiehlt das
Inspektionsteam, neben der derzeitigen Praxis nur die Aktivität der gasförmigen
Jodisotope zu erfassen, auch die Aktivität des aerosolgebundenen Jods durch
wöchentliche gammaspektrometrische Analysen der Aerosolfilter zu erheben.

� In den Jod-Laboratorien des Bereichs Radiopharmaka stellte das Inspektionsteam
Mängel bei der Probennahmefrequenz für Ableitungen von I-123 mit der Fortluft und
bei der zeitgerechten Analyse der Proben aus diesem Abluftstrom fest. Das
Inspektionsteam stellte auch fest, dass – obwohl in der behördlichen
Errichtungsbewilligung planerisch vorgesehen – eine On-line-Überwachung der
Ableitungen mit der Fortluft nicht durchgeführt wird. Das Inspektionsteam empfiehlt
die Anpassung des Sammelzeitraums und der zeitlichen Verzögerung zwischen
Sammlung und Analyse derart, dass diese mit der physikalischen Halbwertszeit von I-
123 verträglich sind, sowie die Bereitstellung von Einrichtungen für eine kontinuierliche
Überwachung der freigesetzten Aktivitäten.

� Für den Bereich Radiopharmaka stellte das Inspektionsteam bezüglich der Kontrolle
von Ableitungen mit der Fortluft hinsichtlich der höchstzulässigen Konzentrationen der
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freigesetzten Aktivität Unstimmigkeiten zwischen der laufenden betrieblichen Praxis
und der behördlichen Betriebsbewilligung fest. Es wird empfohlen, dass der Betreiber
Maßnahmen ergreift, um die tägliche betriebliche Praxis mit den behördlichen Auflagen
in Einklang zu bringen.

� Flüssige Ableitungen aus dem ÖFZS in den Leitha-Mühl-Kanal dürfen nur unter der
Auflage erfolgen, dass der Wasserpegel des Kanals einen definierten Wert aufweist.
Diese Auflage ist nicht in den Arbeitsweisungen enthalten. Das Inspektionsteam
empfiehlt, das Handbuch Strahlenschutzkontrolle entsprechend zu ergänzen.

� Bezüglich des Labors zur Analyse der Emissionsproben empfiehlt das Inspektionsteam
zur Sicherstellung der Aufrechterhaltung des Fachwissens, dass für alle Aufgaben
betreffend die Erfassung, Bewertung und Archivierung von Daten umfassende
schriftliche Arbeitsanweisungen und Bedienungsanleitungen erstellt und leicht
erreichbar gehalten werden. Es wird empfohlen, auch die Arbeitsanweisungen zur
Aufrechterhaltung der Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle der Messsysteme leicht
erreichbar zu halten.

� Es wird empfohlen, das Berichtswesen (vom Betreiber an die Behörde) zu verbessern,
um eine klare und umfassende Einbeziehung allfälliger außergewöhnlicher
Messergebnisse von Ableitungen zu gewährleisten.

� Ein neuer Aerosolmonitor für die kontinuierliche Messung der Gesamt-Alpha- und
Gesamt-Betaaktivität wurde im Jahre 2000 vor Ort in Betrieb genommen. Das
Inspektionsteam empfiehlt die Aktualisierung der bestehenden Arbeitsanweisungen und
Bedienungsanleitungen, um diese Änderung der Umweltüberwachungsmöglichkeiten zu
berücksichtigen.

� Bezüglich des Umweltlabors wurden beim Versuch der Verifizierung der
Rückverfolgbarkeit historischer Daten insofern Unstimmigkeiten festgestellt, als Daten,
die älter als zwei Jahre waren, nicht im Labor zur Verfügung standen (Speicherung
außer Haus). Gleichzeitig stellte das Inspektionsteam das Fehlen schriftlicher
Unterlagen zu den Archivierungsverfahren fest. Es wird daher empfohlen,
entsprechende schriftliche Anweisungen zu erstellen und eine volle elektronische
Archivierung einzurichten.

� Das Team empfiehlt die Einleitung von Schritten zur Behebung des derzeitigen
Personalmangels und des Verlustes an Fachwissen, der bei Ausfall des einzigen
Chemikers, der für radiochemische Verfahren und für die Analyse von Alpha- und Beta-
Emittern in Umweltproben zur Verfügung steht, entstehen würde.

2.2 Betreiber des AKH

Bezüglich der Maßnahmen zur Überwachung der mit der Fortluft und den Abwässern aus den
nuklearmedizinischen Einrichtungen des AKH abgeleiteten radioaktiven Stoffe sowie
bezüglich der Maßnahmen zur Überwachung der Umgebung:
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� Bei der Verifizierung des Betriebs des Fortluft-Überwachungsmonitors wurde
festgestellt, dass das Gerät nicht in Betrieb war und daher die Ableitungen nicht
kontrolliert wurden. Das Inspektionsteam empfiehlt die Behebung dieser durch
mangelhafte Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle bewirkten Unzulänglichkeit.

� Es wird für den Fall des Ausfalls von Messanlagen, insbesondere der Einrichtungen zur
Abluftüberwachung, empfohlen, redundante Messsysteme zur Verfügung zu stellen.

2.3 Behörden und Kontrollsystem

2.3.1 Bezüglich der Maßnahmen zur Überwachung des ÖFZS

� Das Inspektionsteam empfiehlt den zuständigen Bewilligungsbehörden zu überwachen,
ob die in Abschnitt 2.1 an den Betreiber des ÖFZS gerichteten Empfehlungen
ordnungsgemäß umgesetzt werden.

� Das Team empfiehlt insbesondere, dass die zuständigen Behörden die Einhaltung der
Verpflichtungen aus der Genehmigung durch das Radiopharmaka-Labor überprüfen und
die notwendigen Maßnahmen zur Behebung jeglicher Unstimmigkeiten ergreifen.

� Es wird empfohlen, dass die verantwortlichen Behörden die Realisierung eines
unabhängigen Probenentnahmeprogramms mit dem Ziel der Überprüfung der Daten des
Betreibers des ÖFZS erwägen.

� Die Inspektion im Labor des BFL zeigte Raum für Verbesserungen bei
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle für die Messeinrichtungen und die
Datenverarbeitung. Das Inspektionsteam empfiehlt die Anhebung der Frequenz der
Hintergrundmessungen für Gamma-Detektoren auf mindestens einmal pro Monat. Es
wird weiters empfohlen, die Anforderungen an Messgenauigkeit und Unsicherheit
verständlich und nachvollziehbar festzulegen. Schließlich wird empfohlen, in den
Berichten die Ergebnisse der Messungen von Klärschlammproben nicht nur in Bq/kg
auszudrücken, aber auch bezogen auf Frisch- und Trockenmasse der Probe.

2.3.2 Bezüglich der Maßnahmen zur Überwachung des AKH

� Da die zuständigen Behörden keine unabhängigen Messungen der Emissionen des AKH
durchführen und da zum Zeitpunkt der Inspektion keine Fortluftüberwachung erfolgte,
wird empfohlen, bei den jährlichen Überprüfungen durch die zuständige Behörde gemäß
§17 StrSchG besonderes Augenmerk auf die Funktionalität der Emissions-
instrumentierungen sowie auf die Aufzeichnungen über Messdaten und die
Qualitätskontrollen zu richten.

� Bezüglich der Umgebungsüberwachung des AKH gab es keinen Anlass für bestimmte
Empfehlungen oder Bemerkungen.
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2.3.3 Bezüglich der Maßnahmen zur Überwachung der Umweltradioaktivität in
Österreich

� Das Inspektionsteam stellte fest, dass die derzeitigen Aufstellungsorte (Dachfirste) der
Ortsdosisleistungs-Messsonden wegen möglicher Abschirmeffekte, die zu einer
Unterschätzung der tatsächlichen Dosisleistung führen können, nicht zufriedenstellend
sind. Das Inspektionsteam empfiehlt die Wahl geeigneter Aufstellungsorte für die
Ortsdosisleistungs-Messsonden, wie etwa ebene Wiesenflächen.

� Um eine stärkere Anpassung an die Empfehlung der Kommission 2000/473/Euratom
zur Anwendung des Artikels 36 Euratom-Vertrag betreffend die Überwachung des
Radioaktivitätsgehalts der Umwelt zur Ermittlung der Exposition der
Gesamtbevölkerung zu erzielen, empfiehlt das Inspektionsteam, Trinkwasser und
Gesamtnahrungsproben routinemäßig nicht nur spezifisch hinsichtlich
gammastrahlender Nuklide, aber auch betreffend Sr-90 zu untersuchen.

[unterschrieben]

S. Kaiser

Abteilungsleiter


